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KOLUMNE

VIRTUELLE GESELLSCHAFTER-
VERSAMMLUNGEN 

Mit dem am 14. Juli 2023 in Kraft 
getretenen virtuellen Gesell-
schafterversammlungen-Gesetz 
(VirtGesG) wird Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften, 
Vereinen, Versicherungsvereinen 
auf Gegenseitigkeit, kleinen Versi-
cherungsvereinen und Sparkassen 
die Möglichkeit eröffnet, in ihrem 
Gesellschaftsvertrag die Abhaltung 
der Gesellschafterversammlun-
gen ohne physische Anwesenheit 
der Teilnehmer vorzusehen. Eine 
virtuelle Versammlung ist grund-
sätzlich als einfache virtuelle Ver-
sammlung durchzuführen. Sollte 
die Versammlung einen Leiter 
haben, ist diese in der Form einer 
moderierten virtuellen Versamm-
lung abzuhalten. In beiden Fällen 
ist die Durchführung nur dann 
möglich, wenn eine Teilnahme-
möglichkeit an der Versammlung 
mittels akustischer und optischer 
Verbindung in Echtzeit besteht. Es 
muss allen Gesellschaftern mög-
lich sein, sich zu Wort zu melden, 
an Abstimmungen teilzunehmen 
und Einsprüche zu erheben. Zudem 
eröffnet das VirtGesG die Möglich-
keit der Versammlung in hybrider 
Form, wobei in diesem Fall die 
gleichwertige Behandlung der 
virtuellen und der physischen Teil-
nehmer gewährleistet sein muss. 
Sonderbestimmungen gelten für 
börsennotierte Aktiengesellschaf-
ten, etwa die Zurverfügungstellung 
zumindest zweier Stimmrechts-
vertreter oder die Befristung ent-
sprechender Satzungsbestimmun-
gen auf längstens fünf Jahre. 
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Die Hoffnung auf ein Ende oder eine 

endgültige Klarstellung im fast fünf Jah-

re andauernden Gerichtsstreit zwischen 

der 3-Banken-Gruppe und der Unicredit 

Bank Austria AG wurde auch durch das 

Mitte August 2023 erlassene OGH-Urteil 

nicht erfüllt. Darin wird ein Revisionsre-

kurs des größten Einzelaktionärs, Bank 

Austria, beantragt von der Kanzlei Fell-

ner Wratzfeld, in einem Verfahren gegen 

die BTV, vertreten von WKK Law, für un-

zulässig angesehen. Während man in der 

3-Banken-Gruppe jubelt und die Mei-

nung, alles sei bei den vergangenen Ka-

pitalerhöhungen als rechtens bestätigt, 

vertritt, sieht sich auch die Bank Austria 

in ihrer Position gestärkt. „Das OGH-Ur-

teil bestärkt uns als größter Einzelaktio-

när darin, weiterhin für die Durchsetzung 

unserer Minderheitenrechte und die Um-

setzung einer zeitgemäßen Governance 

bei den 3 Banken zu kämpfen“, heißt es 

aus der Bank Austria. Dennoch wurden 

die Parallelverfahren gegen die Oberbank 

AG und die BKS AG zurückgezogen. Eine 

Entscheidung im Verfahren vor der Über-

nahmekommission wird in Kürze erwar-

tet. Ob von der Bank Austria angeregte 

Schadenersatzverfahren gegen Vorstän-

de der BKS AG und Oberbank AG weiter-

geführt werden, wurde von den Gerichten 

noch nicht entschieden. 

STREIT UM 3 BANKEN: EIN URTEIL, KEINE LÖSUNG 

Der Verkauf der Reste der Sberbank 

 Europe an Investor Stephan Zöchling 

wird nun gerichtlich geprüft. Zöchling 

hatte im Juni 2023 überraschend den Zu-

schlag für die Assets bekommen. Frank 

Albert, Chef der Grazer Immobiliengrup-

pe Supernova und unterlegener Interes-

sent bezüglich der Sberbank, hat bei der 

WKStA über die Kanzlei HB Strafanzei-

ge erstattet. Im Raum steht Amtsmiss-

brauch und Betrug. Albert vermutet näm-

lich, dass die Direktion für Sicherheit und 

Nachrichtendienst ihre Zustimmung zu 

dem Deal widerrechtlich gegeben hat. 
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